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5V Die Vodafone GmbH und Vodafone West GmbH, beide Ferdin-
and-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf erbringen Leistungen an 
Kunden aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Vodafone-Leistungen. Für Verträge über Internet-, Telefonie- so-
wie TV-Leistungen gelten ergänzend die vorliegenden Ergän-
zenden Geschäftsbedingungen. Im Falle von Unklarheiten oder 
Widersprüchen zwischen den Dokumenten gehen die Ergänzen-
den Geschäftsbedingungen den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen vor.

A.	 Gemeinsame Bedingungen für Internet, Telefon und TV

1.	 Vertrag und Leistungsumfang

1.1	 Für Verträge über Festnetz- und TV-Leistungen gilt: 

a)	 Sofern eine Mindestvertragslaufzeit vereinbart ist, be-
ginnt diese am mitgeteilten Anschaltdatum, oder falls 
kein Anschaltdatum mitgeteilt wurde, mit Leistungser-
bringung. Bei vereinbarter Selbstinstallation im Ka-
bel-Festnetz beginnt die Mindestvertragslaufzeit mit 
dem Anschluss der Geräte, spätestens jedoch 2 Wochen 
nach Erhalt der Auftragsbestätigung. In sämtlichen vor-
genannten Fällen ist der Kunde berechtigt, sich bis zum 
Beginn der Mindestvertragslaufzeit jederzeit ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist außerordentlich in Text-
form vom Vertrag zu lösen.

b)	 Beauftragt der Kunde zusammen mit einem Vertrag mit 
Mindestvertragslaufzeit die Übernahme einer Rufnum-
mer von einem anderen Anbieter, beginnt die Mindestver-
tragslaufzeit abweichend von Ziff. 1.1 a) am Tag der Ruf-
nummernübernahme (Schalttag); bis dahin ist der Kunde 
berechtigt, sich jederzeit ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist außerordentlich in Textform vom Vertrag zu 
lösen. Nimmt der Kunde die Leistungen von Vodafone 
bereits vor dem Schalttag in Anspruch, beginnt die Min-
destvertragslaufzeit zu diesem Zeitpunkt und das Recht, 
sich bis zum Schalttag außerordentlich vom Vertrag zu 
lösen, erlischt.

1.2	 Vodafone behält sich vor, soweit erforderlich, den Abschluss 
des Vertrags von der Vorlage einer Einverständniserklärung 
des Grundstücks- oder Wohnungseigentümers oder des 
sonst dinglich Berechtigten abhängig zu machen oder bei 
Zweifeln am Vorliegen des entsprechenden Einverständnis-
ses während der Laufzeit des Vertrags eine solche Erklärung 
zu verlangen. Kann die Einverständniserklärung nicht beige-
bracht werden oder entfällt sie während der Laufzeit des Ver-
trags aus einem nicht von Vodafone zu vertretenden Grund, 
ist Vodafone zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags 
berechtigt.

1.3	Soweit Vodafone eine Leistung zu erbringen hat, die von er-
forderlichen Vorleistungen, Zustimmungen oder Erlaubnis-
sen Dritter oder des Kunden abhängig ist, steht die Leis-
tungspflicht von Vodafone unter dem Vorbehalt, dass diese 
Vorleistungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse rechtzeitig, 
vollständig und in der erforderlichen Qualität erfolgen. Wer-
den die erforderlichen Vorleistungen, Zustimmungen oder 
Erlaubnisse nicht rechtzeitig, vollständig und in der erforder-
lichen Qualität erbracht, entfällt insoweit die Leistungs-
pflicht von Vodafone, sofern Vodafone die nicht richtige oder 
nicht rechtzeitige Erbringung nicht zu vertreten hat.  
Vodafone wird den Kunden über die Nichtverfügbarkeit ihrer 
Leistungen unverzüglich informieren und bereits gezahlte 
Entgelte für die nicht verfügbaren Leistungen unverzüglich 

erstatten.

1.4	 Voraussetzungen für die Leistungserbringung sind – sofern 
technisch erforderlich – der Anschluss an das Vodafone-Netz 
und an ein – je nach gewähltem Produkt – rückkanalfähiges 
Hausverteilernetz sowie das Recht zur Versorgung des be-
treffenden Grundstücks. Ist eine dieser Voraussetzungen 
nicht gegeben oder entfällt diese während der Vertragslauf-
zeit aus einem nicht von Vodafone zu vertretenden Grund, 
steht Vodafone ein außerordentliches Kündigungsrecht zu.

1.5	 Sofern Vodafone als Anschluss an das Vodafone-Netz einen 
Übergabepunkt installiert oder bis in die Wohnräume eine 
Hausnetzleitung und eine Anschlussdose einrichtet oder 
wieder in Betrieb nimmt, überlässt Vodafone dem Kunden 
Übergabepunkt und ggfs. Anschlussdose zur Nutzung. Durch 
den Kunden veranlasste Mitversorgungen anderer Objekte 
sind ohne Zustimmung von Vodafone nicht gestattet.

1.6	 Die technischen Einrichtungen von Vodafone erstrecken 
sich in der Regel bis zum Übergabepunkt und auf die Hard-
ware, soweit diese von Vodafone zur Verfügung gestellt wur-
de. Für etwaige Störungen an Vodafone nicht gehörenden 
Einrichtungen, insbesondere der Innenhausverkabelung, 
übernimmt Vodafone keine Haftung und keine Gewähr.

1.7	 Sämtliche bei der Einrichtung des Anschlusses an das  
Vodafone-Netz beim Kunden installierten und mit fremdem 
Grund und Boden verbundenen Sachen und Einrichtungen 
verbleiben im Eigentum von Vodafone oder im Eigentum des 
mit der Einrichtung beauftragen Dritten; die Verbindung er-
folgt nur zu einem vorübergehenden Zweck (§ 95 BGB).  
Vodafone bzw. der Dritte ist mit Beendigung des Vertragsver-
hältnisses berechtigt, aber nicht verpflichtet, die in ihrem Ei-
gentum verbliebenen Einrichtungen zu entfernen.

1.8	 Sofern der Kunde ein eigenes Modem nutzt, muss dieses zur 
Sicherstellung der Funktionalität und der Netzsicherheit der 
Vodafone-Spezifikation für Zugangsendgeräte entsprechen. 
Die Spezifikationen können unter https://www.vodafone.
de/hersteller-info.html jederzeit eingesehen werden. Er 
kann einen Telefondienst mit Hilfe der von Vodafone bereit-
gestellten Zugangsdaten auf diesem Modem konfigurieren 
und nutzen.

1.9	 Vodafone ist berechtigt, die zum Empfang der Produkte so-
wie zu deren Ergänzung, Änderung oder Sicherheit erforder-
liche Software auf die von Vodafone zur Verfügung gestellte 
Hardware aufzuspielen oder dort vorhandene Software/
Firmware oder darauf gespeicherte Daten zu ergänzen, zu 
ändern oder die Hardware auf Kosten von Vodafone auszu-
tauschen. Vodafone ist im Rahmen von Maßnahmen, die der 
Entstörung oder der Sicherheit der Dienste von Vodafone 
dienen, auch bei Kaufhardware berechtigt, die Konfigurati-
onsdaten und die Betriebssoftware herunterzuladen und zu 
verändern, um den Dienst für den Kunden wiederherzustel-
len oder den aktuellen Sicherheitsstandards anzupassen. 
Dabei werden die Konfigurationsdaten des Kunden nur inso-
fern erfasst, wie es zur Wiederherstellung der ursprünglichen 
Konfiguration notwendig ist. In diesen Fällen kann es zum 
Verlust der auf der Hardware gespeicherten (privaten) Da-
ten/Inhalte und Einstellungen des Kunden kommen oder 
die Wiedergabe von gespeicherten Aufzeichnungen oder 
sonstigen privaten Inhalten nicht mehr möglich sein.
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5V 1.10	Bei von Vodafone zur Verfügung gestellter Hard- oder Soft-
ware übernimmt Vodafone die Gewähr für die vereinbarte 
und übliche bzw. erwartbare Beschaffenheit sowie die Eig-
nung für die gewöhnliche oder die nach dem Vertrag voraus-
gesetzte Verwendung. Die Nutzung der Software unterliegt 
den Lizenzbedingungen des jeweiligen Softwareanbieters.

2.	 Pflichten des Kunden

2.1	 Der Kunde stellt die Räumlichkeiten, Einrichtungen und die 
in der jeweiligen Leistungsbeschreibung dargestellten tech-
nischen Voraussetzungen zur Verfügung und ermöglicht Vo-
dafone oder ihren Beauftragten nach vorheriger Absprache 
den Zugang zu diesen, insbesondere zu Installations-, Prüf-, 
Wartungs-, Sperr- und Reparaturzwecken. Des Weiteren 
sorgt er für die notwendige Stromversorgung und Potenzial-
ausgleich gemäß VDE; etwaige Stromkosten sind in den ver-
traglich vereinbarten Entgelten berücksichtigt.

2.2	Hat der Kunde eine von ihm an Vodafone gemeldete Störung 
selbst zu vertreten, etwa durch Fehlbedienung, so ist Voda-
fone berechtigt, dem Kunden die durch die Überprüfung des 
Anschlusses entstandenen Kosten (Personalkosten nach 
Zeitaufwand, Fahrkosten und etwaig verbrauchtes Material) 
in Rechnung zu stellen, wenn der Kunde bei zumutbarer Feh-
lersuche hätte erkennen können, dass keine in den Verant-
wortungsbereich von Vodafone fallende Störung vorlag.

2.3	Der Kunde wird Vodafone Änderungen in der Anzahl der an 
einen Übergabepunkt angeschlossenen Wohneinheiten 
oder des Standortes eines etwaig überlassenen Modems un-
verzüglich mitteilen.

2.4	Für die Nutzung einer von Vodafone zur Verfügung gestell-
ten Hardware gilt:

a)	 Soweit nichts anderes vereinbart ist, übernimmt der Kun-
de die Installation der Hardware und der eventuell erfor-
derlichen Software.

b)	 Der Kunde verpflichtet sich, für die Hardware ausschließ-
lich die von Vodafone jeweils aktuell bereitgestellte Soft-
ware/Firmware zu verwenden, diese nicht zu manipulie-
ren oder anders als vertraglich vereinbart zu nutzen. 
Sofern der Kunde sicherheitsrelevante Einstellungen im 
Modem eigenmächtig ändert, trägt er die Verantwortung 
für die hieraus ggf. resultierenden Folgen selbst. Vodafone 
ist berechtigt, die Software/Firmware des Modems jeder-
zeit für den Kunden kostenfrei zu aktualisieren oder zu 
ändern oder das Modem auszutauschen. Daher ist der 
Kunde verpflichtet, seine persönlichen Einstellungen auf 
dem Modem regelmäßig zu sichern, damit Einstellungen 
nach einem Software-/Firmware-Update bzw. Hardware-
tausch wiederhergestellt werden können.

c)	 Der Kunde wird die ihm von Vodafone überlassene Hard-
ware pfleglich behandeln und weder ihr Gehäuse öffnen, 
noch sie in anderer Weise manipulieren noch anders als 
vereinbart nutzen. Er ist verpflichtet, Vodafone über 
sämtliche Beeinträchtigungen deren Eigentumsrechts an 
der überlassenen Hardware, beispielsweise durch Pfän-
dung, Beschädigung oder Verlust, unverzüglich in Text-
form zu informieren. Hat der Kunde die Beeinträchtigung 
zu vertreten, kann Vodafone den Vertrag außerordentlich 
kündigen und Schadensersatz verlangen.

d)	 Der Kunde ist verpflichtet, innerhalb von vierzehn Tagen 
nach Vertragsbeendigung, nach Zusendung neuer Hard-
ware bzw. nach Wegzug aus dem Versorgungsgebiet von 

Vodafone, die ihm von Vodafone bereitgestellte Hardware 
nebst vollständigem Zubehör auf eigene Kosten und ei-
gene Gefahr an Vodafone zurückzusenden. Entscheidet 
der Kunde sich für die Nutzung eigener Hardware anstelle 
der ihm von Vodafone zur Verfügung gestellten, behält 
Vodafone sich vor, die dem Kunden zur Verfügung gestell-
te, aber von ihm nicht benötigte Hardware auch bereits 
vor dem Zeitpunkt der Vertragsbeen-digung zurückzufor-
dern.

2.5	Für die Nutzung von kundeneigener Hardware gilt:

a)	 Der Kunde informiert Vodafone über das Modem unter 
Angabe der MAC-Adresse und ggf. weiterer Gerätedaten 
und trägt die ihm von Vodafone ggf. zur Verfügung ge-
stellten Zugangsdaten an der vom Gerätehersteller vor-
gesehenen Stelle seiner Hardware ein.

b)	 Der Kunde ist selbst für die Aktualisierung der Software/
Firmware und die Einrichtung und Aktualisierung der Si-
cherheitseinstellungen verantwortlich. Soweit Aktuali-
sierungen bereitgestellt werden, ist der Kunde verpflich-
tet, diese zu installieren.

c)	 Der Kunde ist nicht berechtigt,

	– ihm zur Verfügung gestellte Zugangsdaten an einer 
anderen als der mit Vodafone vereinbarten Objektad-
resse oder in einem anderen als dem Vodafone ge-
nannten Modem zu betreiben, da anderenfalls bei ei-
nem Notruf die Adresszuordnung außer Funktion 
gesetzt würde;

	– die im Modem zu Zwecken der Verbindung mit dem  
Vodafone-Netz verarbeiteten Daten Dritter wahrzu-
nehmen oder außerhalb dieses Modems zu verarbei-
ten. Daher darf er die Software/Firmware des Zugangs-
endgerätes (nicht die des eigentlichen Routers) nur 
durch Einspielen vom Hersteller für das jeweilige Zu-
gangsendgerät zur Verfügung gestellter und jeweils 
aktueller Software/Firmware verändern, es sei denn, 
ein Zugriff auf die im Zugangsendgerät verarbeiteten 
Daten Dritter ist ausgeschlossen.

B.	 Ergänzende Bedingungen für Internet

1.	 Leistungsumfang

1.1	 Vodafone gewährt dem Kunden im Rahmen ihrer techni-
schen, betrieblichen und rechtlichen Möglichkeiten nach 
Maßgabe der vertraglichen Bestimmungen für die Dauer des 
Vertrages einen Zugang zum Internet (nachfolgend „Inter-
netanschluss“).

	 Vodafone stellt dem Kunden dafür einen Anschluss an das 
Vodafone-Netz zur Verfügung und wird ihm über diesen An-
schluss den Zugang zum Internet ermöglichen. Die konkrete 
Übertragungsleistung ist auch von der Leistung des Provi-
ders des Empfängers oder Senders (nachfolgend „Gegen-
stelle“), von der Leistung der Verbindungsnetze Dritter, ei-
nem ggf. kundeneigenen Zugangsendgerät und von der 
Leistungsfähigkeit der vom Kunden eingesetzten sonstigen 
Hard- und Software abhängig. Vodafone haftet nicht für eine 
von ihr nicht zu vertretende Einschränkung der Übertra-
gungsgeschwindigkeit aufgrund der Leistung der Gegenstel-
le, der Leistung der Verbindungsnetze Dritter und/oder der 
vom Kunden eingesetzten Hard- und Software, soweit diese 
nicht von Vodafone zur Verfügung gestellt wurde, oder für 
Einschränkungen der Übertragungsgeschwindigkeit im In-
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5V ternet außerhalb ihres Netzes. Darüber hinaus kann durch 
die Nutzung einer WLAN-Verbindung die Übertragungsge-
schwindigkeit eingeschränkt sein.

1.2	 Transparenzangaben zu den Bandbreiten sowie Informatio-
nen darüber, wie sich die Geschwindigkeit oder andere 
Dienstqualitätsparameter in der Praxis auf die Internetnut-
zung auswirken können, sind unter www.vodafone.de/hilfe/
bandbreite-datenvolumen abrufbar.

1.3	Werden die vertraglich zugesicherten Up- und Downloadge-
schwindigkeiten anhaltend oder dauerhaft wiederholt er-
heblich unterschritten, kann der Kunde eine Beschwerde an 
Vodafone richten, unter den Voraussetzungen des § 57 Abs. 4 
Telekommunikationsgesetzes das vertragliche Entgelt min-
dern und eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen. 
Wird die Leistung dann weiterhin nicht vertragsgemäß er-
bracht, kann er kündigen. 

2.	 Pflichten des Kunden

	 Der Kunde wird die ihm von Vodafone gewährten Internet-
dienste nicht zum Zwecke der Bereitstellung von Telemedi-
en und/oder anderen Telekommunikationsdiensten gegen-
über Dritten nutzen. Soweit mit Vodafone nicht ausdrücklich 
anders vereinbart, wird er den Internetanschluss nicht zum 
kommerziellen Betrieb von Servern nutzen.

C.	 Ergänzende Bedingungen für TV

1.	 Leistungsumfang

1.1	 Vodafone gewährt dem Kunden den Zugang zu TV-Leistun-
gen – je nach vertraglicher Vereinbarung – über das Vodafo-
ne-Netz, DSL oder sonstige Internetverbindungen. Bei ei-
nem TV-Kabelanschluss übermittelt Vodafone digitale (SD 
und HD) Rundfunk- und ggf. andere Signale bis zum Überga-
bepunkt (Erfüllungsort) oder soweit zusätzlich vereinbart bis 
zur Kabel-Anschluss-Dose in der Wohnung des Kunden.

	 Vodafone gewährt den Zugang nur, soweit dies die Bindung 
an Gesetze, (internationale) Vereinbarungen und Entschei-
dungen Dritter (z. B. von Landesmedienanstalten und Pro-
grammveranstaltern) ermöglicht. Im Übrigen entscheidet 
Vodafone über die jeweilige Belegung der Frequenzbereiche 
und Kanäle mit Diensten und Inhalten, sowie über notwendi-
ge technische Verbesserungen. Dazu gehören insbesondere 
die Einstellung der Übertragung digitaler SD-Signale (ganz 
oder teilweise), die Reduzierung der hierfür genutzten Band-
breiten oder der Wechsel zu einer gegebenenfalls verschlüs-
selten Signalverbreitung.

	 Die Übertragung bestimmter Dienste und bestimmter Inhal-
te ist, soweit nicht gesondert vereinbart, nicht Gegenstand 
des Vertrages.

1.2	 Vodafone stellt im Rahmen von TV-Paketen die Signale eines 
oder mehrerer Fernsehsender zu einem bestimmten Thema, 
wie z. B. Kinder oder Sport, oder die Signale eines oder meh-
rerer Fernsehsender zu mehreren unterschiedlichen The-
men oder in einer bestimmten Sprache zusammen. Diese 
stellt Vodafone je nach Produktauswahl und vertraglicher 
Vereinbarung auf entsprechenden Empfangswegen zur Ver-
fügung. Die Themen, ggf. die Sprache und die Anzahl der 
Sender eines Programmpaketes ergeben sich aus der mit 
dem Kunden vereinbarten Produktbeschreibung. Vodafone 
ist in der konkreten Auswahl der einzelnen Fernsehsender 
eines Programmpaketes frei. Die in der jeweiligen mit dem 
Kunden vereinbarten Produktbeschreibung dargestellten 

Fernsehsender stellen nur Beispiele dar. Die Übertragung be-
stimmter Fernsehsender ist, soweit nicht ausdrücklich ge-
sondert vereinbart, nicht Gegenstand des Vertrages. Die In-
halte können je nach vertraglicher Vereinbarung und 
Empfangsgerät oder Empfangsweg abweichen. Vodafone 
übermittelt die in den TV-Paketen enthaltenen Angebote 
nur derart und so lange, wie ihr dies die Bindung an Gesetze 
und Entscheidungen Dritter erlaubt.

	 Soweit Vodafone aufgrund eines nicht von Vodafone zu ver-
tretenden Umstands nicht mehr über die Rechte zur Über-
mittlung eines gesamten Programmpaketes verfügt, ist sie 
berechtigt, dieses Programmpaket einzustellen. Dem Kun-
den wird dies unverzüglich in Textform mitgeteilt.

1.3 	Sofern nicht anders vereinbart, können TV-Pakete und sons-
tige TV-Services (im Folgenden einheitlich „TV-Produkte“) 
nur genutzt werden, wenn während der gesamten Vertrags-
laufzeit des TV-Produkt-Vertrages ein unmittelbares oder 
mittelbares Vertragsverhältnis mit Vodafone über einen 
TV-Kabelanschluss besteht. Endet dieses Vertragsverhältnis 
während der Vertragslaufzeit der TV-Produkte aus einem 
nicht von Vodafone zu vertretendem Grund, besteht für  
Vodafone ein außerordentliches Kündigungsrecht hinsicht-
lich der TV-Produkte. Hat der Kunde die Kündigung zu vertre-
ten, haftet er Vodafone gegenüber für den entstandenen 
Schaden. Dem Kunden steht zur Vermeidung der außeror-
dentlichen Kündigung der TV-Produkte durch Vodafone das 
Recht zu, den Vertrag über den TV-Kabelanschluss bis zum 
Ende der Vertragslaufzeit der TV-Produkte neu abzuschlie-
ßen, es sei denn, der Kunde hatte die Beendigung des TV-Ka-
belanschlussvertrages zu vertreten. Satz 1 bis 3 gelten ana-
log für alle TV-Produkte, für die ein anderes TV-Produkt 
Voraussetzung ist (z. B. bei internetbasierten TV-Produkten 
der Vertrag über GigaTV Net).

1.4 	Der Empfang der TV-Produkte setzt ein dafür geeignetes 
Empfangsgerät und bei internetbasierten Diensten auch 
eine Internetverbindung sowie ggfs. eine Anmeldung über 
den Onlinekunden-Servicebereich auf der Vodafone Inter-
netseite voraus. Die Empfangsqualität der Inhalte bei inter-
netbasierten Diensten ist abhängig von der vom Kunden be-
reitgestellten Internetverbindung. Vodafone stellt dem 
Kunden auf Wunsch für die Laufzeit des Vertrages über das 
TV-Produkt eine – ggf. virtuelle – SmartCard und/oder ein 
Empfangsgerät (z. B. einen Digital-Receiver (HD), einen Digi-
talen Video Recorder (SD/HD) oder ein HD Modul CI+) zur 
Verfügung und schaltet die SmartCard für die vertraglich ver-
einbarten Produkte frei. Die Hardware verbleibt im Eigentum 
von Vodafone bzw. des SmartCard-Herstellers, soweit keine 
abweichende Vereinbarung getroffen wurde.

1.5 	Die Zahl der empfangbaren Sender kann aufgrund ver-
pflichtender Vorgaben der Programmveranstalter reduziert 
sowie die Wiedergabe und Nutzung von empfangsgeräteab-
hängigen Zusatzfunktionen (z. B. Timeshift, Aufnahme) ein-
geschränkt oder unmöglich sein.

1.6 	Vodafone kann verlangen, dass die überlassene SmartCard 
ausschließlich in Verbindung mit einem der Smart Card zu-
geordneten Empfangsgerät verwendet wird. Außerdem ist 
Vodafone berechtigt, ausschließlich SmartCards zu überlas-
sen, die nur im Zusammenhang mit einem der SmartCard 
zugeordneten Empfangsgerät genutzt werden können. Ist 
auf der SmartCard kein TV-Produkt freigeschaltet, kann  
Vodafone diese deaktivieren, um Missbrauch zu verhindern.

http://www.vodafone.de/hilfe/bandbreite-datenvolumen
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5V 1.7	 Kauft der Kunde Empfangsgeräte von Vodafone, verbleiben 
diese bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden im 
Eigentum von Vodafone.

1.8	 Die Rechte an sämtlichen Inhalten (einschließlich der Struk-
tur, der Darstellung und des Erscheinungsbildes), insbeson-
dere Filme, Fernsehprogramme, Bilder, Musik und Text („In-
halt“), liegen bei dem jeweiligen Rechteinhaber bzw. bei 
Vodafone. Der Kunde erhält im Rahmen der Vodafone 
TV-Leistungen lediglich einfache Nutzungsrechte nach 
Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen und den im Rahmen 
der Nutzung des jeweiligen Vertrages getroffenen Vereinba-
rungen für private, nicht kommerzielle Zwecke.

1.9	 Von Vodafone werden nur volljährige natürliche Personen 
mit Wohnsitz in Deutschland als Kunden akzeptiert.

1.10	Vodafone ist berechtigt, über die zur Verfügung gestellten 
SmartCards, Empfangsgeräte und Entertainment Apps un-
terschiedliche redaktionelle, kostenfreie und kostenpflichti-
ge auf den Kunden zugeschnittene oder statistische Emp-
fehlungen im Rahmen eines personalisierten TV-Erlebnisses 
anzubieten.

2.	 Pflichten des Kunden

2.1	 Der Kunde ist nicht berechtigt, die Smart Card Dritten zur 
Nutzung zu überlassen.

2.2 	Nach Maßgabe der Bestimmungen des Urheberrechtsgeset-
zes ist der Kunde nicht berechtigt, Programme, Filme oder 
sonstige Inhalte oder Aufzeichnungen davon zu verbreiten, 
per Funk, im Wege des so genannten Online-Streaming oder 
mit Hilfe einer anderen Technologie weiterzusenden, öffent-
lich zugänglich zu machen oder an Stellen, die der Öffent-
lichkeit nur gegen Zahlung eines Eintrittsgeldes zugänglich 
sind, öffentlich wahrnehmbar zu machen. Ferner ist der Kun-
de nicht berechtigt, das Signal für den Gebrauch außerhalb 
seiner Räumlichkeiten umzuleiten oder weiterzuleiten.

3.	 Jugendschutz

3.1	 Vodafone gewährt den Zugang zu Inhalten, die geeignet 
sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit zu beeinträchtigen (entwicklungsbeeinträchtigende 
Angebote), nur durch ein geeignetes Zugangssystem, z. B. in 
Form der Jugendschutz-PIN.

3.2 	Vodafone gewährt den Zugang zu Inhalten, die nur Erwach-
senen zugänglich gemacht werden dürfen (Erwachsenenan-
gebote) nur Kunden, deren Volljährigkeit in geeigneter Weise 
überprüft wurde und stellt ihnen dafür eine gesonderte Er-
wachsenen-PIN ggfs. gegen ein Einrichtungsentgelt gemäß 
aktueller Preisliste zur Verfügung.

3.3	Der Kunde ist verpflichtet, bei der Nutzung der in 3.1 und 3.2 
genannten Inhalte die gesetzlichen Bestimmungen zum Ju-
gendschutz einzuhalten. Der Kunde wird die PINs deshalb 
vertraulich behandeln und gegen unbefugten Zugriff si-
chern. Besteht der Verdacht, dass unbefugte Personen 
Kenntnis von der PIN erlangt haben und/oder diese miss-
bräuchlich nutzen, ist der Kunde verpflichtet, Vodafone un-
verzüglich zu informieren.

3.4	 Besteht der begründete Verdacht, dass unbefugte Personen 
über den Anschluss des Kunden zu den in 3.1 und/oder 3.2 
genannten Inhalten Zugang haben, kann Vodafone den Zu-
gang zu diesen Inhalten sperren. Der Kunde wird über die 
Sperrung informiert. Kann der Kunde nachweisen, dass der 

Verdacht unrichtig ist, hebt Vodafone die Sperre des Kunden 
wieder auf.

D.	 Ergänzende Bedingungen für den Homespot-Service

1.	 Leistungsumfang

1.1 	Mit der Freischaltung des Homespot-Service wird am WLAN- 
Kabelrouter, der Privatkunden im Rahmen ihres Internet- 
und Telefonvertrages überlassen wird, durch Vodafone ne-
ben dem privaten WLAN-Signal ein öffentliches WLAN-Signal 
zur Verfügung gestellt (Homespot-Service).

	 Ein Kunde, dessen WLAN-Kabelrouter für den Homespot-Ser-
vice freigeschaltet ist, kann innerhalb der technisch verfüg-
baren Reichweite nach Anmeldung über Benutzername und 
Passwort, welche seinen Zugangsdaten des MeinVodafone- 
Kundenportals entsprechen, den öffentlichen Bereich frei-
geschalteter WLAN-Kabelrouter anderer Privatkunden zu 
nichtgewerblichen Zwecken nutzen (Vodafone Homespot- 
Community). Für Vodafone (ehemals Unitymedia) Privatkun-
den aus NRW, Hessen und BW gilt: das individuelle Passwort 
kann unter MeinVodafone vom Kunden festgelegt und geän-
dert werden. Vodafone ist berechtigt, die Nutzung der öf-
fentlichen Signale auch weiteren Nutzern durch entspre-
chende Vereinbarung mit Vodafone und/oder Kooperations- 
partnern zu ermöglichen.

	 Die Bereitstellung des Homespot-Service richtet sich nach 
den jeweiligen technischen und örtlichen Möglichkeiten.  
Vodafone behält sich vor, die Nutzung des Homespot-Service 
bedarfsweise zeitlich und geografisch einzuschränken. Der 
öffentliche Bereich des WLAN- Kabelrouters ist technisch 
unabhängig vom privaten Internetzugang des WLAN-Kabel-
routers. Bei Nutzung des öffentlichen Bereichs sollten sen-
sible Daten durch eine entsprechende Sicherheitssoftware 
(z. B. VPN-Software) oder durch die Nutzung von verschlüs-
selten Protokollen (z. B. HTTPS, IMAPS) geschützt werden.

	 Der Kunde kann den Homespot-Service jederzeit im persön-
lichen Bereich des Kundenportals auf www.vodafone.de/
meinvodafone mit einer Vorlaufzeit von bis zu 14 Tagen ein-
stellen. Der zugrunde liegende Internet- und Telefonvertrag 
bleibt davon unberührt. Vodafone als Betreiber des Home-
spot-Service behält sich vor, den kostenlosen Homespot-Ser-
vice nach angemessener Ankündigungsfrist einzustellen. 
Als Betreiber des Homespot-Service ist Vodafone ebenfalls 
Adressat möglicher Unterlassungs- oder Haftungsansprü-
che bei Urheberrechtsverletzungen. Der Kunde haftet daher 
nicht für Rechtsverletzungen Dritter bei der Nutzung des öf-
fentlichen Bereiches des Homespot-Service.

1.2.	Hotspot-Finder

	 Alle Standorte, an denen der Homespot-Service aktiviert ist, 
werden in den im Internet und als App abrufbaren Hotspot- 
Finder von Vodafone aufgenommen. Dieser wird durch eine 
Markierung auf einer Karte eines Internet-Kartendienstes 
(z. B. Google Maps) dargestellt; die Angabe der genauen 
Standortadresse des Homespot-Service bleibt ausdrücklich 
vorbehalten.

1.3.	Kundeneigenes Endgerät

	 Bei der Verwendung eines kundeneigenen Endgeräts kann 
der Homespot-Service aus technischen Gründen nicht frei-
geschaltet werden. Die Teilnahme an der Vodafone Hotspot- 
Community ist in diesen Fällen nicht gestattet.

http://www.vodafone.de/meinvodafone
http://www.vodafone.de/meinvodafone
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